
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2000/6/29 99/06/0020
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.06.2000

Index

L37158 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag

Vorarlberg

L81708 Baulärm Umgebungslärm Vorarlberg

L82000 Bauordnung

L82008 Bauordnung Vorarlberg

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauG Vlbg 1972 §30 Abs1 litf;

BauG Vlbg 1972 §30 Abs1;

BauG Vlbg 1972 §37 Abs4;

BauRallg;

Rechtssatz

Aus § 30 Abs 1 Vlbg BauG 1972 kann kein Recht auf detaillierte Au9agen für sämtliche denkbaren Fälle, die sich bei der

Bauführung ergeben können, abgeleitet werden, sofern nicht im Einzelfall auf Grund konkreter Anhaltspunkte eine

Verletzung der Nachbarrechte gemäß § 37 Abs 4 Vlbg BauG 1972 zu erwarten ist.

Schlagworte

Nachbarrecht Nachbar Anrainer Grundnachbar subjektiv-öffentliche Rechte, Schutz vor Immissionen

BauRallg5/1/6Nachbarrecht Nachbar Anrainer Grundnachbar subjektiv-öffentliche Rechte, Vorschriften, die keine

subjektiv-öffentliche Rechte begründen BauRallg5/1/9
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